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Allgemeines 
Allgemeine Gefahrenhinweise 
 

Das Erzeugnis ist zum Betrieb an Stromnetzen vorgesehen. Während des Betriebes befinden sich im 
Inneren sowohl gefährliche Spannung führende, blanke Teile als auch sich bewegende oder drehende 
Teile. Schwere Schäden an Gesundheit von Personen oder an Sachen können als Folge von 
 

- unzulässigem Entfernen von Abdeckungen 
- unsachgemäßem Einsatz 
- falscher Bedienung 
- unzureichender Wartung und Instandhaltung 

 
auftreten. 
 

Mißachtungen der in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise können zu Verletzungen von 
Personen führen. 
 

Gefahren für Leib und Leben können von dem Erzeugnis ausgehen, wenn es von nicht oder unzureichend 
unterwiesenem Personal oder in nicht bestimmungsgemäßer Weise betrieben oder eingesetzt wird. 
 

Der Betreiber muss dafür Sorge tragen, dass Unterweisungen des Bedienungs- und des 
Wartungspersonals rechtzeitig vor Arbeiten mit oder an dem Erzeugnis erfolgen. 
 

Dieses Personal darf wegen der Verletzungsgefahren durch z.B. Hängenbleiben oder Einziehen keine lose 
Kleidung, offene lange Haare oder Schmuck, auch keine Ringe (!), tragen. 
 

Unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder die Reaktionsfähigkeit beeinflussenden Medikamenten stehende 
Personen dürfen keinerlei Arbeiten mit oder an dem Erzeugnis vornehmen. 
 

Kontakte mit konzentrierten Säuren oder Laugen können zu Zersetzungen an Kunststoffgehäusen oder 
gefährlicher Korrosion an Metallteilen führen; gegebenenfalls angegriffene Teile sind rechtzeitig zu 
ersetzen. 
 

Das Erzeugnis darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, es sei denn, es ist im 
Einzelfall ausdrücklich dafür hergerichtet. 
 
Während des Betriebes: 
 
Alle in der Anleitung vorgeschriebenen Maßnahmen vor, während und nach der Inbetriebnahme sowie 
Hinweise zur allgemeinen Sicherheit, insbesondere die zur Betriebssicherheit und Unfallverhütung sind 
strikt zu befolgen; andernfalls drohen Unfälle. 
 
Verwendung unzulässiger oder ungeeigneter Werkzeuge oder Hilfsmittel können zu Verletzungen führen. 
 

In Verbindung mit Bewegung oder Drehung von Teilen können Quetsch- und oder Scherstellen sowohl am 
Erzeugnis als auch zwischen dem Erzeugnis und Teilen seiner Umgebung entstehen; von beweglichen 
oder sich drehenden Teilen ist immer ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten, um ein Hineinfassen 
oder die Erfassung von Kleidungsstücken, Körperteilen oder Haaren auszuschliessen. 
 

Extreme Hitzeeinwirkung (z.B. beim Schweissen), Funkenbildung bei Verwendung von Reinigungsmitteln 
oder gar offene Flammen in der Nähe brennbarer oder durch Wärme verformbarer Teile (z.B. Holz, 
Kunststoffe, Öle, Fette, elektrische Anlagen oder Leitungen) sind zu vermeiden, andernfalls droht 
Brandgefahr mit Entwicklung schädlicher Gase oder Schäden an z.B. Isolierungen. 
 
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
 
Die hier beschriebene Anlage ist im Rahmen der zulässigen Traglast und der zugrunde gelegten 
Triebwerks- bzw. Beanspruchungsgruppe für den Transport und das Heben von Lasten geeignet; Traglast, 
Triebwerks- und Beanspruchungsgruppe sind auf dem Typenschild des Erzeugnisses genannt. 
 

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gilt auch die strikte Befolgung der Montage-, Betriebs- und 
Wartungsanleitung. 
Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt u.a.: 
Überschreiten der zulässigen Traglast, Losreißen, Schleppen oder Ziehen von Lasten bei Senkrecht 
führenden Seilaufzügen. Befördern von Personen mit der Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung, 
Tippschaltungen, Konterschaltungen (bei laufender Maschine die Gegenrichtung ändern). 
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Gewährleistung 
 

SIMPLEX übernimmt für Schäden am Hebezeug, die auf nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, nicht 
sachgemäßen oder von nicht ausgebildeten Personen durchgeführten Arbeiten beruhen und gegenüber 
Dritten, keinerlei Haftung. 
 

Achtung! 
 

Veränderungen an Bauteilen in eigener Verantwortung , Montage in von der Anleitung 
abweichender Form oder Verwendung anderer als Origi nal-SIMPLEX-Teile führen zum Verlust des 
Gewährleistungsanspruches für die Gesamtanlage. 
 

Für den sicheren Betrieb des Erzeugnisses ist es unerläßlich, im Bedarfsfall nur SIMPLEX-Originalteile zu 
verwenden. 
 

SIMPLEX Erzeugnisse dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und instandgesetzt werden. 
 

Sonstige Hinweise 
   

Die Konformitätserklärung/ Herstellererklärung ist im Prüfbuch enthalten. Das Baujahr ist aus dem 
Stammblatt des Erzeugnisses im Prüfbuch zu entnehmen. 
 

Damit das Erzeugnis seine Aufgaben zuverlässig und zufriedenstellend erfüllt, ist es erforderlich, dass das 
Erzeugnis nur von Personen bedient, gewartet und instandgehalten wird, die vom Betreiber damit 
beauftragt und mit den Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen und den gültigen 
Sicherheitsvorschriften z.B. Unfallverhütungsvorschriften vertraut sind. Die Montage-, Betriebs- und 
Wartungsanleitungen sind den beauftragten Personen jederzeit zur Verfügung zu stellen. 
 

SIMPLEX Erzeugnisse sind weitgehend wartungsfrei. 
 

Sicherheitshinweise für den Benutzer 
 

Für ein sicheres Arbeiten ist eine sorgfältige Unterweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals in 
diese Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung dringend erforderlich.  
 

Bei Gefahr ist der rote „NOT-HALT“ Knopf zu betätigen. 
 

Hebezeuge sind entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach 
Bedarf, jährlich jedoch mindestens einmal, durch ei ne vom Unternehmer beauftragte sachkundige 
Person zu prüfen. 
 

Die Ergebnisse vorgenannter Prüfungen sind zu dokumentieren. 
 

Mit dem Führen eines Hebezeuges dürfen Personen beschäftigt werden, 
1. die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
2. die körperlich und geistig geeignet sind. 
3. die im Führen oder Warten des Hebezeuges unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu gegenüber 

dem Unternehmen nachgewiesen haben. 
4. von denen zu erwarten ist, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben zuverlässig erfüllen. 
 

Sie müssen vom Unternehmer zum Führen oder Warten des Hebezeuges bestimmt sein. 
 

Der Bediener hat bei Arbeitsbeginn die Funktionen der Bremsen und Nothalteeinrichtungen zu prüfen, und 
den Zustand des Hebezeuges auf augenfällige Mängel hin zu beobachten. 
 

Sicherheitseinrichtungen befreien den Bediener nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Sie sind installiert, um bei 
Versagen des Bedieners die notwendige Sicherheit zu gewährleisten. 
 

Der Bediener hat bei Mängeln, die die Betriebssicherheit gefährden, den Hebezeugbetrieb einzustellen. 
 

Der Bediener hat alle Mängel am Hebezeug seinem Unternehmer mitzuteilen. 
 

Der Bediener hat dafür zu sorgen, dass dem Wind ausgesetzte Hebezeuge bei Sturm oder Arbeitsschluss 
durch geeignete Befestigungsmittel gesichert werden. 
 

Kann der Bediener nicht bei allen Hebezeugbewegungen die Last oder das Lastaufnahmemittel 
beobachten, so muss eine Übergabesteuerung eingerichtet werden. 
 

Die Last darf nicht über Personen hinweggeführt werden! 
 

Hebezeuge dürfen nicht über die jeweils höchstzulässige Belastung hinaus belastet werden. 
 

Wartungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn das Hebezeug abgeschaltet ist. 
Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur am unbelasteten Hebezeug und bei ausgeschalteten, gegen 
unbefugtes Einschalten abgeschlossenem Netz- bzw. Trennschalter ausgeführt werden. 
Das Befördern von Personen mit der Last oder der La staufnahmeeinrichtung ist verboten! 
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Senkrecht führende Seilaufzüge 
 

Die Last darf nicht unmittelbar mit dem Hubseil angeschlagen werden; Tragmittel dürfen nicht geknickt 
oder über scharfe Kanten gezogen werden. 
  

 Das Hebezeug darf nicht zum Losreißen, Ziehen, Schleifen  
oder Schrägzug von Lasten verwendet werden, da hierbei die 
Gefahr der Überlastung besteht. 

 

Elektrischer Anschluß 
 

Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer Elektrofachkraft und nur in spannungslosem Zustand 
ausgeführt werden. 
 

Die Einzelheiten der elektrischen Ausrüstung sind dem Schaltplan zu entnehmen. 
 

Gemäß VDE0100 Teil 704 müssen elektrische Betriebsmittel auf Baustellen von einem besonderen 
Speisepunkt aus versorgt werden (Baustromverteiler), welche durch eine Elektrofachkraft anzuschließen 
sind.  
 

Bei 230 Volt Wechselstrom ist unbedingt darauf zu achten, dass die Zuleitung nicht zu lang ist und der 
Kabelquerschnitt mindestens 3 x 2,5 mm² hat, ein normales Lichtkabel genügt nicht. Absicherung 16 Amp. 
 

Siehe auch gelb-roten Aufkleber auf der Seilwinde! 
 

Bei 400 Volt ist auch auf die Drehrichtung der Seilwinde zu achten. Beim betätigen des Druckknopf-
schalters, weißer Knopf mit Pfeil „AUF“, muss das Seil aufwärts ziehen. Sollte dies nicht der Fall sein, so 
kann am Netzstecker des Elektroseilzuges oder an dem Zuleitungskabel durch einen Elektrofachmann die 
Drehrichtung umgepolt werden. 
 

Achtung bei falscher Drehrichtung sind die Endschal ter außer Funktion! 
 

Direktsteuerung 
 

Die Motorleistung wird im Hängetaster direkt geschaltet. 
 

Schützsteuerung 
 

Die Motorleistung wird über Schütze im Hebezeug oder im Schützkasten geschaltet, dadurch liegt am 
Hängetaster die Steuerspannung von 24 V an. 
 

Hängetaster 
 

Die Bewegungsantriebe werden über Tasten mit Federrückstellung gesteuert. Häufige Tippschaltungen 
schaden Motoren und Schaltgeräten. Gleichzeitiges betätigen der Steuertasten in entgegengesetzte 
Richtungen wird durch mechanische Verriegelung der Schaltelemente verhindert. 
 

Mit der roten Pilztaste wird die in VDE0100, Teil 726 geforderte Funktion, Not-Halt von Flur und vom 
Bedienungsstandort realisiert. 
Achtung! Not-Halt ist nicht gleich Not-Aus, d.h. nur die Energiezufuhr zu den Bewegungsantrieben wird 
unterbrochen und die Bremsen fallen ein. Die Anlage ist aber nicht spannungsfrei geschaltet. Not-Halt wird 
durch Drücken der Pilztaste ausgelöst, Wiedereinschalten nach Beseitigung der Störung durch Drehen 
nach links. Not-Halt ist bei folgenden Betriebszuständen zu geben: 
 

Wenn die Bewegungsantriebe der Hebezeuganlage nicht mehr den normalen Steuerbefehlen gehorchen 
und dadurch Gefahren entstehen können. 
 

Wiederkehrende Prüfungen 
 

Die Anlage ist entsprechend den Einsatzbedingungen (Ausnutzung der max. Tragfähigkeit, der Betriebs-
häufigkeit und den Umgebungsbedingungen) nach Bedarf, jährlich jedoch mindestens einmal durch einen 
Prüfer zu inspizieren. 
 

Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind im Prüfbuch zu dokumentieren. 
 

Die wiederkehrende Prüfung muss wesentlich umfassen: 
 

- Prüfung des Zustandes von Bauteilen und Einrichtungen hinsichtlich Beschädigungen, 
Verschleiß, Korrosion und sonstiger Veränderungen. 

- Prüfung der Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen und Bremsen. 
- Prüfung der ALU-Schienen mit den Verbindungslaschen und deren Schrauben. 
- Nachprüfung, wenn sich Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen, ergeben haben und diese 

beseitigt sind. 
 

Die Wartung des Hebezeuges ist entsprechend der zugehörigen Montage-, Betriebs- und 
Wartungsanleitung durchzuführen. 
 

Lärmimissionswerte: unter 70dB 
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Durchführung der Prüfung und Wartung Zahnstangen, Ritzel Befestigung
Sindeln, Tragmuttern Zustand

zu Prüfen sind insbesondere Kolben Zylinder Funktion

Anzahl der Drahtbrüche
Verringerung des Durchmessers

Kennzeichnung Vollständigkeit Verformung
Angaben auf dem Gerät Dauerhaftigkeit, Erkennbarkeit Korrosion, Abrieb, Hitzeeinwirkung

Befestigung an der Trommel,
Tragkonstruktion Drahtseile Endbefestigung
Träger, Stäbe, Verbindungen, Befestigung Seilschmierung
Aufhängungen von Geräten und Zustand (siehe DIN 15020 "Hebezeuge,
Umlenkrollen Grundsätze für Seiltribe, Überwachung
Transporteinrichtungen Vorhandensein im Gebrauch", VDI-Richtlinie 2358
Befestigungseinrichtungen Zustand "Drahtseile für Fördermittel!")

Triebwerke Verformungen, Abnutzung, Anrisse, Rost
Wellen, Kupplungen, Lagerstellen, Befestigung, Lagerung Quetschungen im Hakenmaul
Zahnräder, Schneckenräder, Schnecken, Zustand Sicherung der Hakenmutter
Schrauben, Muttern, Keile, Bolzen Funktion Lasthaken Hakensicherung

(siehe DIN 15405 Teil 1"Lasthaken für
Seiltrommeln, Bordscheiben Hebezeuge, Überwachung im Gebrauch
Treibscheiben von geschmiedeten Lasthaken")
Klemmbacken Befestigung, Lagerung Schutzeinrichtungen
Seiltrommeln, Seilführung, Zustand Befestigung
Seilwickeleinrichtungen Verkleidungen Zustand
Kettenräder, Kettenführung Verdeckungen Vollständigkeit

Wirksamkeit
Ausrüstungen
Elektromotore, Widerstände Sicherheitseinrichtungen
Bremslüfter Befestigung Notendhalteinrichtung Zustand
Leitungen, Zugentlastungen Zustand Betriebsendhalteinrichtung Wirksamkeit
Schutzleiter Funktion Berücksichtigung des Nachlaufweges
Schalter, Schütze Isolation
Sicherungen Befestigung

Zustand
Tragmittel Bremseinrichtung Wirksamkeit

Scheiben, Backen Bremsprobe mit Last im Bereich der
Bei der Prüfung müssen Tragmittel in ihrer gesamten Länge besichtigt Trommeln, Bänder Nennbelastung
werden, auch die verdeckt liegenden Teile. Geslänge, Gewichte, Federn (bei Geräten mit Überlastssicherung

auch ohne Last mit Hilfe eines
Dynamometers zulässig)
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